Bürgertelefon zum Nichtraucherschutzgesetz eingerichtet
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Seit 1. Juli 2008 gilt das Nichtraucherschutzgesetz auch für die nordrhein-westfälischen Gaststätten. Dort darf nun – abgesehen von besonderen Ausnahmefällen – nur noch in komplett abgetrennten Räumen geraucht werden. „Das Gesundheitsministerium bietet zu diesem Thema ein Bürgertelefon an. Hier können sich alle interessierten Bürger über das Nichtraucherschutzgesetz informieren“, erläutert NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Die Experten sind montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr zu erreichen. Das Angebot gilt für zwei Monate. Die Rufnummer lautet: (0211) 855-35 35.

Die Presseerklärung finden Sie hier
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Weitere Informationen finden Sie unter www.nichtraucherschutz.nrw.de
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Hinweise zu möglichen Wegen aus der Tabakabhängigkeit finden Sie hier
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Auf die vorstehenden Veröffentlichungen des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit

und Soziales des Landes NRW wird hingewiesen.

Bitte nutzen Sie diese Informationsmöglichkeiten.

Langerwehe, den 01. Juli 2008

Gemeinde Langerwehe

Der Bürgermeister

In Vertretung:

gez. Heinen
Gemeindeverwaltungsdirektor

